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Anlage:  Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 04/2016 

 

Vorbemerkung zur Änderung  

Die Prüfungen zur Erfahrungssammlung mit dem Biegebalkenrheometer sollen von den As-

phalt- und Bitumenproduzenten zum Aufbau eines eigenen Erfahrungshintergrundes weiter 

durchgeführt werden, die Ergebnisse müssen jedoch nicht für die derzeit laufende statisti-

sche Auswertung zur Verfügung gestellt werden. 

1. Allgemeines 

1Die „Technischen Lieferbedingungen für Straßenbaubitumen und gebrauchsfertige 

Polymermodifizierte Bitumen“, Ausgabe 2007, Fassung 2013 (TL Bitumen-StB 07/13) 

wurden in der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) von 

Vertretern aus Industrie, Straßenbauverwaltung und der Wissenschaft erarbeitet. 
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2Die TL Bitumen-StB 07/13 enthalten Anforderungen an Straßenbaubitumen und ge-

brauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen, die bei der Herstellung von Verkehrsflä-

chenbefestigungen aus Asphalt in Heißverarbeitung verwendet werden. 3Die Techni-

schen Lieferbedingungen stellen die nationale Umsetzung der für Deutschland relevan-

ten Bindemittelnormen 

 der DIN EN 12591 „Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Anforderungen an 

Straßenbaubitumen“ 

und 

 der DIN EN 14023 „Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Rahmenwerk für die 

Spezifikation von gebrauchsfertigen Polymermodifizierten Bitumen“ 

dar. 

2. Anwendung 

Die TL Bitumen-StB 07/13 sind bei Straßenbaumaßnahmen im Zuge der Bundesfern-

straßen, der Staatsstraßen und der von den Staatlichen Bauämtern betreuten Kreis-

straßen anzuwenden und künftig einschließlich der folgenden Festlegungen den Bau-

verträgen als Vertragsbestandteil zu Grunde zu legen. 

 

2.1. Zu Abschnitt 2.3 der TL Bitumen-StB 07/13 

1Bei Elastomermodifizierten Bitumen der Sorten 120/200-40 A, 45/80-50 A, 25/55-55 A 

und 10/40-65 A darf der Erweichungspunkt Ring und Kugel den in Tabelle 2 jeweils an-

gegebenen unteren Grenzwert der TL Bitumen-StB 07/13 im Lieferzustand um nicht 

mehr als 8 °C überschreiten. 

2Elastomermodifizierte Bitumen der Sorten 25/55-55 A und 10/40-65 A, die einen höhe-

ren Modifizierungsgrad aufweisen, sind mit PmB 25/55-55 A RC und PmB 10/40-65 A 

RC zu kennzeichnen und können den in Tabelle 2 jeweils angegebenen unteren 

Grenzwert der TL Bitumen-StB 07/13 für den Erweichungspunkt Ring und Kugel im Lie-

ferzustand auch um mehr als 8 °C überschreiten. 
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3Somit ergeben sich folgende Sorten und Grenzwerte: 

 

Sorte 
Grenzwerte  

für den Erweichungspunkt 
Ring und Kugel [°C] 

120/200-40 A 40 bis 48 

45/80-50 A 50 bis 58 

25/55-55 A 55 bis 63 

10/40-65 A 65 bis 73 

40/100-65 A ≥ 65 

25/55-55 A RC ≥ 55 

10/40-65 A RC ≥ 65 

 

4Die nachfolgenden Bindemittel müssen innerhalb einer vom Hersteller zu deklarieren-

den Spanne, definiert durch unteren und oberen Grenzwert für den Erweichungspunkt 

Ring und Kugel, liegen: 

 

Bindemittel 
Deklarationsspanne 

für den Erweichungspunkt 
Ring und Kugel [K] 

25/55-55 A RC 8 

10/40-65 A RC 8 

40/100-65 A 12 

mit viskositätsverändern-
den Zusätzen 12 

 

5Bei Bindemitteln, deren Deklarationsspanne des Erweichungspunktes Ring und Kugel 

die Temperatur 80°C einschließen, ist der Erweichungspunkt Ring und Kugel im Glyce-

rolbad zu bestimmen. 
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2.2. Zu Abschnitt 5.5 der TL Bitumen-StB 07/13 

1Die Prüfung des Verhaltens bei tiefen Temperaturen (BBR) soll von den Bitumenpro-

duzenten zum Aufbau eines eigenen Erfahrungshintergrundes weiter durchgeführt 

werden. 2Die Ergebnisse müssen aber nicht für die derzeit laufende statistische Aus-

wertung zur Verfügung gestellt werden. 

3Alle anderen im Abschnitt 5.5 aufgeführten Prüfungen sind analog zum bisherigen 

Vorgehen auch für die Polymermodifizierten Bitumen 25/55-55 A RC und 10/40-65 A 

RC durchzuführen. 4Die Ergebnisse der Prüfungen sind über eine Internetmaske unter 

der Adresse http://www.cbm.bgu.tum.de/index.php?id=333 an die TU München zu 

übergeben.  

3. Außerkrafttreten 

Die Bekanntmachung der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des 

Innern vom 20. Dezember 2013 (AllMBl. 2014, S.29) wird aufgehoben. 

4. Bezugsmöglichkeit 

Die TL Bitumen-StB 07/13 können unter der FGSV-Nr. 794 bei dem FGSV Verlag 

GmbH, Wesselinger Straße 17, 50999 Köln bezogen werden. 

 
gez. 
Helmut S c h ü t z  
Ministerialdirektor
 

http://www.cbm.bgu.tum.de/index.php?id=333
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Mit Bekanntgabe der TL Bitumen-StB 07/13 (Bezug 3.), der TL Asphalt 
StB 07/13 (Bezug 1.) und der ZTV Asphalt-StB 07/13 (Bezug 2.) wurden u. 
a. zusätzliche Prüfungen zur Erfahrungssammlung an Straßenbau- und Po 
lymermodifizierten Bitumen im Technischen Regelwerk eingeführt. Die 
Prüfergebnisse von den Bindemittelherstellern, den Herstellern des As 
phaltmischguts sowie den Auftraggebern der Baumaßnahmen werden im 
Rahmen einer statistischen Auswertung zentral gesammelt. Die Durchfüh 
rung der Prüfungen sowie die Weitergabe der Prüfungsergebnisse über die 
Internetseite https://bast.inf.bi.rub.de/ sind Bestandteil für eine vertragsge 
rechte Leistungserbringung und müssen daher gemäß den Vorgaben im 
Technischen Regelwerk von den Bitumenherstellern und den Asphaltmisch 
gutproduzenten durchgeführt werden. Ebenfalls werden Prüfungen am rück 
gewonnenen Bindemittel von den Auftraggebern durchgeführt. Für alle bis 
her entnommenen Proben, sind die Prüfungen durchzuführen und die Ergeb 
nisse zur Auswertung zu übermitteln. 

Auf Basis der bisher durchgeführten Auswertungen ist für die erforderliche 
weitere Fortführung der Prüfungen am Bitumen zu beachten, dass im Rah 
men der Prüfung des Verhaltens bei tiefen Temperaturen mit dem Biegebal 
kenrheometer (BBR) nach DIN EN 14771 die erforderliche Vergleichs 
genauigkeit (Durchführung der Prüfung von verschiedenen Prüflaboratorien 
an vergleichbaren Messobjekten) derzeit noch nicht hinreichend sicherge 
stellt werden kann. Eine Arbeitsanleitung für das Prüfverfahren soll die er 
zielbare Vergleichsgenauigkeit erhöhen, ist derzeit jedoch noch in Bearbei 
tung in den Gremien der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrs 
wesen (FGSV) und steht kurzfristig nicht zur Verfügung. Die in den TL Bi 
tumen-StB, TL Asphalt-StB und ZTV Asphalt-StB eingeführten Prüfungen 
zur Erfahrungssammlung mit dem Biegebalkenrheometer sollen jedoch wei 
terhin von den Asphalt- und Bitumenproduzenten zum Aufbau eines eigenen 
Erfahrungshintergrundes durchgeführt werden, die Ergebnisse müssen je 
doch nicht für die derzeit laufende statistische Auswertung zur Verfügung 
gestellt werden. Im Rahmen von Kontrollprüfungen wird bis zum Vorliegen 
der Arbeitsanleitung die Ausweitung der mittels Biegebalkenrheometer 
durchgeführten Prüfungen ausgesetzt, entsprechende Materialproben hierfür 
werden aber weiterhin im Zuge der laufenden Prüfungen entnommen. Die 
BBR-Prüfung wird nachträglich auf Basis der dann vorliegenden Arbeitsan 
leitung durchgeführt. Das hierfür notwendige Vorgehen wird separat gere 
gelt. 

Alle übrigen zusätzlichen Prüfungen am Bindemittel werden analog zum 
bisherigen Vorgehen weitergeführt. Bei der Prüfdurchführung bitte ich um 
Beachtung der Erläuterungen der FGSV-Arbeitsgruppe 7 zu den Bitumen 
prüfungen (FGSV-Nr. 7940). Parallel zu den derzeit laufenden Bitumenprü 
fungen wurde für die Bestimmung des Verformungsverhaltens die ,,Arbeits 
anleitung zur Bestimmung des Verformungsverhaltens von Bitumen und 
bitumenhaltigen Bindemitteln im Dynamischen Scherrheometcr (DSR) - Zcrtlfrkat !>e-rt 1009 
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Durchführung im Temperatursweep" (AL DSR-Prüfung (T-Sweep)) erstellt. 
Diese ist bei der Durchführung aller neuen Prüfungen des Verformungsver 
haltens im Temperatursweep anzuwenden. 

Die fortgeschriebene ,,Arbeitsanleitung zur Bestimmung des Verformungs 
verhaltens von Bitumen und bitumenhaltigen Bindemitteln im Dynamischen 
Scherrheometer (DSR), Teil 2: Durchführung der MSCR-Prüfung" (AL 
DSR-Prüfung (MSCRT)), Ausgabe 2016 ist ab sofort für alle neu durchzu 
führenden Prüfungen zur Erfassung des Verformungsverhaltens im Dynami 
schen Scherrheometer bei Polymennodifizierten Bitumen anzuwenden. Bei 
der Auswertung der Prüfdaten wird die Umstellung bei der AL DSR 
Prüfung (MSCR T) anhand des Prüfdatums vorgenommen, so dass im Be 
darfsfall eine Unterscheidung der Prüfergebnisse erfolgen kann. 

Im Auftrag 
Dr. Stefan Krause 

Beglaubigt: 

h~ i:_~ (' '/ 
Angestellte / 
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